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A. Einleitung

Die vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag zur Arbeitsrechtsgeschichte dar 
und untersucht die Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichts (RAG). Im Vor-
dergrund steht hierbei die Frage, welchen gesellschaftlichen und politischen 
Einfluss das damals höchste deutsche Arbeitsgericht seit seiner Errichtung im 
Jahre 19271 hatte, oder ob es vielmehr selbst gesellschaftlichen und politi-
schen Zwängen unterworfen war. Um diesen Fragen nachgehen zu können, 
bot es sich an, dies primär anhand von Urteilen, deren Grundlage normative 
Regelungen mit unbestimmten Rechtsbegriffen waren, zu untersuchen. Denn 
gerade unbestimmte Rechtsbegriffe, wie allen voran die Begriffe „Treu und 
Glauben“ i. S. v. § 242 BGB2 oder die „guten Sitten“ i. S. v. §§ 138, 826 BGB, 
sind in ‚elastischen‘ Normen enthalten, welche weitaus mehr als ‚bestimmte‘ 
Gesetze der Auslegung bedürfen und grundsätzlich wertungsoffen sind. Kon-
kret soll der Frage nachgegangen werden, ob das Reichsarbeitsgericht durch 
die Anwendung solcher Normen versuchte, ein „Ideal“3 zu verwirklichen, sei 
es sozialer, politischer oder gesellschaftlicher Art. Dabei spielten auch die 
Persönlichkeiten der einzelnen Richter des Reichsarbeitsgerichts eine Rolle. 
Deren Herkunft und Weltbild prägten bewusst oder unbewusst ihre Urteilsfin-
dung. Freilich stellt dies keine Besonderheit der damaligen Zeit dar, sondern 
ist jeder Urteilsfindung geradezu immanent; denn die Urteilsfindung des 
Richters ist beeinflusst durch kulturelle, wirtschaftliche, moralische und sitt
liche Wertmaßstäbe. Diesem Umstand kann sich kein Richter bei der Urteils-
findung entziehen, müsste er doch hierzu seinen sozialen und kulturellen 
Hintergrund ausblenden und als bloßer ‚Subsumtionsautomat‘ agieren. Wert-
vorstellungen und Weltbilder spiegeln sich zu jeder Epoche in den Urteilen 
und deren Begründung wider. Der Gesetzespositivismus stellt hierzu den 
rechtlichen Rahmen bereit, in welchem der Lebenssachverhalt eine Prüfung 
und Bewertung erfährt.

1  Die erste öffentliche Sitzung des Reichsarbeitsgerichts fand am 26. Oktober 1927 
statt, s. DRiZ 1927, S. 440.

2  Siehe zu § 242 BGB HKK/Haferkamp, § 242 BGB sowie zur Konzeption des 
§ 242 BGB Al-Shamari, Die Verkehrssitte im § 242 BGB: Konzeption und Anwen-
dung seit 1900, S. 5 ff.

3  Vgl. hierzu insbesondere Kahn-Freund, Das soziale Ideal des Reichsarbeitsge-
richts, Mannheim 1931.
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Das Reichsarbeitsgericht wurde durch das Arbeitsgerichtsgesetz vom 
23. Dezember 1926 als höchste Instanz für Arbeitsrechtsstreitigkeiten errich-
tet4 und wirkte bis 1945. Damit gab es zum ersten Mal in Deutschland einen 
dreigliedrigen Gerichtsaufbau in der Arbeitsgerichtsbarkeit, wie er vergleich-
bar bei den ordentlichen Gerichten schon bestand.5 Die zuvor existierende 
differenzierte Arbeitsgerichtsbarkeit vor den ordentlichen Gerichten, den 
Kaufmanns-, Schieds- und Gewerbegerichten wurde mit Einführung des Ar-
beitsgerichtsgesetzes beseitigt. Mit seiner Einführung sollte dem Ziel der 
Schaffung eines einheitlichen Arbeitsrechtes, wie es verfassungsrechtlich in 
Art. 157 Abs. 2 WRV kodifiziert war, näher gekommen werden, indem eine 
eigenständige Arbeitsgerichtsbarkeit mit dem Reichsarbeitsgericht als Revi
sionsinstanz geschaffen wurde.6 Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die 
höchste Instanz in Arbeitsrechtsstreitigkeiten eine einheitliche Rechtspre-
chung schaffen, die zuvor aufgrund der angesprochenen Zersplitterung und 
divergierenden Zuständigkeit von einzelnen Gerichten nicht möglich war. Das 
Reichsarbeitsgericht hatte zu Beginn keinen leichten Stand und wurde sowohl 
von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite kritisch bewertet. Durch 
seine Rechtsprechung während der Weimarer Republik sicherte es sich jedoch 
nach und nach die Anerkennung auf beiden Seiten. Ein Grund hierfür war 
auch die paritätische Beteiligung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, 
wonach bei den Arbeitsgerichten, den Landesarbeitsgerichten und dem 
Reichsarbeitsgericht Laienbeisitzer bei der Urteilsfindung mitwirkten.7 Nach 
der sog. Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und der durch sie ver-
anlassten Zerschlagung der Gewerkschaften und der Einsetzung der Deut-
schen Arbeitsfront (DAF) und der Treuhänder der Arbeit durch das Gesetz zur 
Ordnung der nationalen Arbeit8 (AOG) schrumpfte der Einfluss des Reichsar-
beitsgerichts.9 Auf kollektivarbeitsrechtlicher Ebene übernahmen vor allem 
die Treuhänder der Arbeit bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten die Schlichtung 
zwischen Unternehmern als „Führer des Betriebes“ (§ 1 AOG) und den Ange-
stellten und Arbeitern als „Gefolgschaft“ (§ 1 AOG). In der Folgezeit wurden 
vor dem Reichsarbeitsgericht nur noch individualarbeitsrechtliche Streitigkei-

4  Arbeitsgerichtsgesetz vom 23. Dezember 1926, RGBl. I, 1926, S. 507.
5  Graf, Das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926, S. 334 ff.
6  S. §§ 72, 76 ArbGG v. 23. Dezember 1926: Es bestand zum einen die Möglichkeit 

einer Revision gegen Urteile der Landesarbeitsgerichte, zum anderen auch die Mög-
lichkeit einer Sprungrevision gegen Urteile der Arbeitsgerichte unter Umgehung des 
Berufungsverfahrens; siehe zum Arbeitsvertragsgesetzentwurf der Weimarer Republik 
Ramm, Entwürfe zu einem Deutschen Arbeitsvertragsgesetz, S. 34 ff., S. 125 ff.

7  S. für die Arbeitsgerichte §§ 17, 20 ArbGG, für die Landesarbeitsgerichte §§ 35, 
37 ArbGG und für das Reichsarbeitsgericht §§ 41, 43 ArbGG v. 23. Dezember 1926.

8  Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934, RGBl. I, 1934, 
S. 7.

9  Kranig, Lockung und Zwang, S. 196 ff.
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ten verhandelt, womit unweigerlich ein Rückgang der Verfahren vor den Ar-
beitsgerichten insgesamt einherging.10 Unter der NS-Herrschaft bildeten so-
wohl die bereits existierenden unbestimmten Rechtsbegriffe, wie z. B. „Treu 
und Glauben“ oder aus „wichtigem Grund“, aber auch neu geschaffene Gene-
ralklauseln – wie die des „gemeinen Nutzen von Volk und Staat“ (§ 1 AOG) – 
Einfallstore in die Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichts für die NS-
Ideologie und deren Weltanschauung. Ob und inwieweit diese bei den Urteilen 
des Reichsarbeitsgerichts Berücksichtigung fanden, insbesondere die tragen-
den Gründe waren, und ob eine mit dem politischen und (sonstigen) gerichtli-
chen Tagesgeschehen korrelierende Radikalisierung innerhalb der Rechtspre-
chung des Reichsarbeitsgerichts stattfand, bleibt eine der zu untersuchenden 
Fragen dieser Arbeit.

I. Problemstellung

Die Arbeit soll einen Beitrag zur Beleuchtung der Funktion, dem Selbstver-
ständnis, dem gesellschaftlichen Verständnis und der judikativen Bedeutung 
des Reichsarbeitsgerichts leisten. Dabei soll nicht nur anhand der Rechtspre-
chung nachvollzogen werden, welchen Wandel das Reichsarbeitsgericht in 
seinem 18-jährigen Bestehen durchlebt hat, sondern auch, welchen gesell-
schaftlichen und (rechts-)politischen Wandlungen es unterworfen war oder 
solche hervorgerufen hat. Gleichzeitig soll anhand von speziellen Problemfel-
dern im Bereich des Individual- und Kollektivarbeitsrechts versucht werden 
darzulegen, ob und wenn ja, welchen Wandel das Reichsarbeitsgericht in sei-
ner Rechtsprechung vollzog und ob dieser Wandel frei war von politischem 
und ideologischem Einfluss, speziell während der NS-Zeit.

Bedeutung erlangen in diesem Zusammenhang allem voran die sog. Gene-
ralklauseln, da diese wertungsoffen sind und somit mögliche Einfallstore für 
ideologische, wirtschaftliche oder politische Motive sein können. Es bot sich 
aus diesem Grunde an, die Rechtsprechung des RAG anhand der Generalklau-
sel von „Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte“ gem. § 242 
BGB, sowie der §§ 133, 134, 138, 157 und 826 BGB zu analysieren. Gerade 
die Begriffe von „Treu und Glauben“11, der „guten Sitten“ und der „Verkehrs
sitte“12 scheinen für eine Analyse der Rechtsprechung des Reichsarbeitsge-
richts geradezu prädestiniert; spielten sie schon vor allem in der Rechtspre-
chung des Reichsgerichts eine bedeutende Rolle, um Missstände zu beseitigen 

10  Kranig, Lockung und Zwang, S. 200 ff.
11  Siehe zum Begriff Treu und Glauben Al-Shamari, Die Verkehrssitte im § 242 

BGB: Konzeption und Anwendung seit 1900, S. 54 ff.
12  Siehe zum Begriff Verkehrssitte Al-Shamari, Die Verkehrssitte im § 242 BGB: 

Konzeption und Anwendung seit 1900, S. 58 ff.


